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Antrag 
 
Die Delegiertenversammlung der GVG genehmigt die Nutzungsvereinbarung für Stör-
fallsituationen mit der Genossenschaft Wasserversorgung Tobelhof-Gockhausen-Ge-
eren. 
 
 
Bericht 
 
Das Versorgungsgebiet der WVTGG befindet sich südlich der GVG Verbundleitung 
Oberes Glattal und grenzt an das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Düben-
dorf (WVD). Gemäss den Vorgaben des AWEL benötigen die Wasserversorgungen 
ein zweites Standbein. Die WVTGG bezieht Wasser von der Wasserversorgung Zü-
rich, aktuell aber nur via Reservoir Looren. Zur Umsetzung des zweiten Standbeins 
soll das WVZ-Wasser im Störfall auch via GVG Verbundleitung bezogen werden kön-
nen. Die GVG hat die Zusicherung von WVZ, dass der GVG aus der Nutzung dieser 
neuen Verbindung weder Options- noch Arbeitspreis-Kosten entstehen. 
 
WVTGG möchte die mit der Wasserversorgung Zürich (WVZ) vereinbarte Option von 
1‘200 m3/d im Störfall im Schacht Tiefweg der Wasserversorgung Dübendorf (WVD) 
beziehen können. Dazu muss das Wasser im Schacht Hubenstrasse der WVZ bezo-
gen und durch die GVG-Leitung im Oberen Glattal bis zum Schacht Tiefweg transpor-
tiert werden. Die Verbindung zum Netz der WVTGG erfolgt durch verschiedene bauli-
che Massnahmen in den Netzen von WVTGG und WVD. Bei GVG sind keine bauli-
chen Massnahmen erforderlich. 
 
Die Menge von 1‘200 m3/d kann heute und in Zukunft problemlos transitiert werden. 
Heute beträgt die Kapazität der GVG-Leitung zwischen WVZ Hubenstr. via WVD Tief-
weg und weiter bis Grossriet 30‘000 m3/d. Genutzt wird diese Stichleitung durch die 
Gruppe Oberes Glatttal (GOG) mit einer Options-Summe von 19‘800 m3/d. Zusam-
men mit der angefragten Störfall-Menge für die WVTGG von 1‘200 m3/d ergibt sich 
eine gesamte Nutzung von 21‘000 m3/d. Zukünftig ist vorgesehen, die Stichleitung im 
oberen Glattal zu einem Ring zusammenzuschliessen, was sich positiv auf Leistung 
und Verfügbarkeit auswirken wird. 
 
Die im Störfall durch WVTGG von WVZ bezogene und durch die Verbundleitung Obe-
res Glattal der GVG transitierte Menge wird gemessen. Dieser Bezug der WVTGG 
wird von WVZ vom Bezug der GVG im Schacht Hubenstrasse automatisch abgezo-
gen. 
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Die Nutzungsvereinbarung beinhaltet folgende wichtige Vertragsinhalte: 
 Die Optionsmengen beträgt maximal 1'200 m3/Tag. 
 Der Leistungspreis beträgt 3'000 CHF/Jahr 
 Zusätzlich wird ein Arbeitspreis von 0.03 CHF/m3 für die tatsächlich transitierte 

Wassermenge erhoben. 
 Auf begründetes Gesuch kann die Optionsmenge erhöht werden, falls die Ka-

pazitätsreserven bei der GVG vorhanden sind. Die Leistungserhöhung führt zu 
einer Erhöhung des Leistungspreises. 

 Die Wirksamkeit des Vertrags beginnt am 01.10.2020. Für 2020 werden 3/12 
der Jahresoption in Rechnung gestellt. 

 
Das aus mehreren Varianten ausgewählte Tarifmodell basiert auf der Berechnung des 
Leistungspreises von Hetzer, Jäckli und Partner AG sowie auf der Berechnung des 
Arbeitspreises von Karl Strickler. Es wurde dem Vertrag als Anhang beigefügt, um die 
Herleitung bei Leistungserhöhungen von WVTGG und zukünftigen ähnlichen Verein-
barungen transparent zu machen. 
 
Der Abschluss der Nutzungsvereinbarung muss durch die Delegiertenversammlung 
genehmigt werden (Art. 22 Ziff. 3 der Statuten). Nach Abschluss der Vereinbarung 
wird die vereinbarte Transitmenge im Betriebsreglement der GVG festgehalten. 
 
Der Vorstand der WVTGG hat die beiliegende Vertragsversion vom 14.08.2020 an 
seiner Sitzung vom 18.08.2020 für unterschriftsreif befunden. 
 
 
Information über Beschlussfassung 
 
Die Information über den DV-Beschluss erfolgt durch Auszug des DV-Protokolls an: 
- WVTGG 
- Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf (WVD) 
- BBK 
- AWEL Baudirektion Kanton Zürich 
- Betriebsleitung GVG 
- Rechnungsführerin GVG 
- RPK GVG 
- WVZ 
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